
 

 

RUNDSCHREIBEN Nr.15/Schwimmen/2026 
AUFNAHMEVERFAHREN VÖN-MODELLE FÜR SCHWIMMEN 
 

 

Für die Aufnahme in die Österreichischen Nachwuchsleistungssportmodelle (Oberstufengymnasien und 

Handelsschulen für Leistungssportler:innen) wird für die Aktiven seitens der Schuleinrichtungen eine 

Fachverbandsbefürwortung für die Aufnahme vorausgesetzt. Untenstehend wird das Aufnahmeverfahren, im 

Zusammenhang mit der Fachverbandsbefürwortung, detailliert beschrieben. Dieses Aufnahmeverfahren tritt ab 

01.09.2026 (ab den Aufnahmeverfahren für das Schuljahr 2027-2028) in Kraft. 

 

Folgende Schuleinrichtungen sind von diesem Aufnahmeverfahren betroffen: 

 

Modelle:       zuständiger Verband: 

- NWKZ Kärnten (SSLK Kärnten)    LSV Kärnten 

- NWKZ Niederösterreich (SLZ St. Pölten)   NÖ LVS 

- NWKZ Oberösterreich (Talentezentrum Sportland OÖ) LSV Oberösterreich 

- NWKZ Salzburg (SSM Salzburg)    NVSVS 

- NWKZ Steiermark (NLZ Steiermark)   LSV Steiermark 

- NWKZ Tirol (NLS Tirol)     LSV Tirol 

- NWKZ Vorarlberg     LSV Vorarlberg 

- NWKZ Wien 10 (BHAK Wien 10)    LSV Wien 

- NWKZ Wien 14 (SLSZ Wien West)    LSV Wien 

- NWKZ Wien 20 (Gymnasium am Augarten)   LSV Wien 

- ÖLSZ Südstadt*      OSV* 

 

Zeitlicher Ablauf der Aufnahmeverfahren: 

 

Übermittlung einer „Long-List“ aller potenziellen Aufnahmekandidat:innen  bis 30.09. 

Die zuständigen Landesschwimmverbände übermitteln bis 30.09. eine Auflistung aller potenziellen 

Aufnahmekandidat:innen für das kommende Schuljahr an den OSV. Es ist die Verantwortung der Landesverbände 

das Interesse der Kandidat:innen innerhalb ihrer Vereine abzufragen. Eine mögliche „Bereinigung“ dieser Liste nach 

eigenem Ermessen (Ersteinschätzung) obliegt den Landesverbänden.  

 

Terminkoordination der LEAA-Testungen      bis 31.10. 

Alle Aufnahmekandidat:innen und bestehende Mitglieder der jeweiligen Modelle müssen jährlich eine LEAA-Testung 

(Langfristige Entwicklungsanalyse von Athletinnen und Athleten) absolvieren. Die zuständigen Landesverbände (oder 

ihre Leistungszentren) können die LEAA-Testungen in Zusammenarbeit mit ihren Trainingszentren oder dem OSV 

absolvieren. Die Testungen müssen im Zeitraum von 01.09. bis 31.12. stattfinden. Die Test-Terminvereinbarung muss 

mit dem OSV bis 31.10. koordiniert werden.  

Der OSV kann (nach Verfügbarkeit) diese Testungen an den jeweiligen Standorten durchführen oder die 

Landesverbände (Leitungszentren) bei den Testungen unterstützen.  
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LEAA-Testungen         01.09. – 31.12. 

Die LEAA-Testung setzt sich aus folgenden Einflussfaktoren zusammen: 

- Wettkampfergebnisse  (werden vom OSV ausgewertet) 

- Spezifische Leistungsdiagnostik (siehe unten „Testungen“) 

- Allgemeine Leistungsdiagnostik (siehe unten „Testungen“) 

- Leistungsentwicklung  (wird vom OSV ausgewertet) 

- Psychologische Faktoren  (siehe unten „Fragebogen“) 

- Belastbarkeit   (siehe unten „Testungen“) 

- Umfeldfaktoren   (siehe unten „Fragebogen“) 

- Biologisches Alter  (wird vom OSV ausgewertet) 

- Relatives Alter   (wird vom OSV ausgewertet) 

 

Fragebogen: 

Der OSV übermittelt die Fragebögen an die zuständigen Personen der Landesverbände. Diese haben die Fragebögen 

an die Trainer:innen der Athlet:innen weiterzuleiten. Nach dem Ausfüllen der Fragebögen sind diese gesammelt an 

den OSV zurückzusenden.  

 

Testungen: 

Die speziellen (Wasser) & allgemeinen (Land) leistungsdiagnostischen Tests können selbständig von den 

Leistungszentren durchgeführt werden. Sofern die Landesverbände (oder Trainingszentren) das notwenige 

Equipment nicht besitzen / nicht in der Lage sind die Testungen selbständig durchzuführen, kann ein Testtermin mit 

dem OSV vereinbart werden. Der OSV stellt in diesem Fall das Testequipment zur Verfügung und führt diese Tests 

mit den jeweiligen Landesverbänden gemeinsam durch.  

 

Wettkampfergebnisse: 

Für die Beurteilung der Wettkampfergebnisse werden Leistungen, welche in der vergangenen Saison (01.01.-31.08.) 

auf der Langbahn erzielt worden sind, herangezogen. 

 

NADA-Zertifikate        bis 31.12. 

Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens muss sowohl von den Aufnahmekandidat:innen als auch von zumindest einem 

Erziehungsberechtigen das NADA-Zertifikat gelöst werden. Die gültigen Zertifikate der Aufnahmekandidat:innen und 

ihren Erziehungsberechtigen sind von den Landesverbänden bis 31.12. gesammelt an den OSV zu übermitteln. 

 

Auswertung & Reihung        bis 31.01. 

Alle  jeweiligen Testergebnisse & ausgefüllten Fragebögen sind bis 31.12. an den OSV zu übermitteln. Der OSV wertet 

bis 31.01. die Gesamtergebnisse der LEAA-Testungen aus und erstellt eine Reihung der potenziellen 

Aufnahmekandidat:innen. Aus dieser Reihung wird eine „Short-List“ erstellt, mit allen Aufnahmekandidat:innen, 

welche eine Fachverbandsbefürwortung erhalten und an den zuständigen Landesverband übermittelt.  

Bei dieser Reihung wird auch der Status der Nationalität der Athlet:innen berücksichtigt. Aktive mit der 

Österreichischen Staatsbürgerschaft bzw. mit einem eingelangten Antrag für die Erlangung der Österreichischen 

Staatsbürgerschaft werden anderen Athlet:innen gegenüber vorgereiht.  

Bei Landesverbänden, welche ein Landesleistungszentrum betreiben, hat das Trainerteam vor Ort das Recht die 

Reihung anhand ihrer fachlichen Expertise und professionellen Einschätzung zu adaptieren. 
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Aufnahmekandidat:innen, welche nicht die LEAA-Testung vollständig absolviert haben, oder kein gültiges NADA-

Zertifikat (sowohl Athlet:innen als auch Erziehungsberechtigte) besitzen, können seitens des OSV keine 

Fachverbandsbefürwortung erhalten. 

 

Eine Fachverbandsbefürwortung seitens des OSV ist keine Garantie für die Aufnahme in das jeweilige 

Nachwuchsmodell. Die Entscheidung über eine Aufnahme obliegt den jeweiligen Nachwuchsleistungsmodellen. 

Hierzu ist das Aufnahmeverfahren an den jeweiligen Nachwuchsleistungsmodelle zu beachten: 

- Anmeldung für des jeweilige Modell bzw. Schule 

- Erforderliche Unterlagen 

- Deadlines 

- Eigene Aufnahmetests bzw. Aufnahmegespräche 

- Notendurschnitt 

  

*ÖLSZ Südstadt 

Das Aufnahmeverfahren für das ÖLSZ Südstadt wird direkt über den OSV abgewickelt. Hier müssen sich die 

Interessent:innen direkt beim ÖLSZ melden. Das Aufnahmeverfahren wird direkt zwischen dem ÖLSZ und dem OSV 

koordiniert und abgewickelt. 

 

Ansprechpartner beim OSV 

Zuständige Ansprechperson beim OSV, verantwortlich für das Aufnahmeverfahren bzw. die 

Fachverbandsbefürwortung, ist der OSV Nachwuchskoordinator Jakub Maly (jakub.maly@schwimmverband.at). 

 

 

 

Wien, 02.03.2026 

ÖSTERREICHISCHER SCHWIMMVERBAND 

 

Jakub Malý, e.h.      Walter Bär, e.h. 

OSV Nachwuchskoordinator    OSV Sportdirektor 
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